
B e k a n n t m a c h u n g  
der  

Gemeinde Hasbergen 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Hasbergen 

- Bebauungsplan Nr. 4 „Am Plessen“ – 1. Änderung 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 14.06.2018 
die Aufstellung, den Entwurf und die Auslegung einer 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 „Am Plessen“ beschlossen (Aufstellungsbeschluss sowie Entwurfs- und Auslegungs-
beschluss).  
 
Der Aufstellungsbeschluss sowie der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss werden hiermit 
bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan wird nach den Vorschriften des § 13a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren und damit ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Von einer zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. 
 
Gegenstand der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am Plessen“ ist die Anpassung 
der Festsetzungen für ein reines Wohngebiet.  
 
Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im nachstehenden Kartenausschnitt kenntlich 
gemacht: 
 
Bebauungsplan Nr. 4 „Am Plessen“ – 1. Änderung 
 

    
 

 
 

 



 
 
 
Die Gemeinde Hasbergen gibt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Öffentlichkeit die Gelegenheit 
zur Stellungnahme. Der Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am Ples-
sen“ inklusive Begründung liegt in der Zeit  
 

vom 10. Juli 2018 bis 15. August 2018 
 
während der Sprechzeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus, Mar-
tin-Luther-Straße 12, 49205 Hasbergen, im Wartebereich des Fachbereichs 1, Abt.2 (Ord-
nung und Bürgerservice – Bürgerbüro) sowie in Zimmer 312 öffentlich aus.   
 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
 
Hinweis:  
Die Planunterlagen sind ergänzend während des Auslegungszeitraums auch im Internet 
unter der Adresse www.hasbergen.de unter der Rubrik Rathaus/Bauleitpläne/Bauleitpläne 
im Verfahren verfügbar.  
 
 

Hasbergen,  den 02.07.2018 
        Der Bürgermeister 
        Im Auftrag 
 
        (Bensmann) 
ausgehängt am: 02.07.2018 
 
       
abgenommen am: 16.08.2018 
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